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TRV Technik und Reha Vertriebs GmbH

* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. 7% MwSt. zzgl. 
 Versandkosten für den abgebildeten Rollstuhl ohne Zubehör. 

** Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TRV Tech-  
 nik und Reha Vertriebs GmbH für den Verkauf von gebrauchten   
 Rollstühlen
 Das Angebot ist freibleibend. Irrtümer, Zwischenverkauf und   
 Preisänderungen bleiben vorbehalten.
 Bilder können nicht enthaltene (Sonder-)Ausstattungen zeigen.   
 Bitte beachten Sie die Beschreibungen.

Finanzen:  Rechtliches:
Volksbank Karlsruhe  Stadtsparkasse Karlsruhe-Ettlingen GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel Gerichtsstand und
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07 IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61 Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47 Erfüllungsort Rheinstetten
SWIFT-BIC: GENODE61KA1 SWIFT-BIC: KARSDE66XXX Ust.-ID-Nr.: DE 812107404 Es gelten unsere AGB.

KiMobility Tsunami ALX ** 

Angebots-Nr.: TS0012198

Starrrahmen Aktivrollstuhl 

max. Benutzergewicht: 113 kg

Rollstuhlmaße: 

Sitzbreite: 38 cm

Sitztiefe: 41 cm

Unterschenkellänge:43 cm

Schwerpunkteinstellung:  6 cm

Rückenhöhe: 33 cm

Radsturz: 2°

Vordere Sitzhöhe: 47 cm

Hintere Sitzhöhe: 42 cm

Hinterradabstand: 2 cm zum Rahmen

Ausstattung: 

Offene Fußplatte mit Fußbügelschutz

Rahmenwinkel: 85°

Standard Sitzbespannung

Rückenlehne: Höhenverstellbar, Bereich Me-
dium

Arretierbare, abklappbare Rückenlehne

Rückenbespannung:  Gepolsterter Klett-
verschluss einstellbar mit atmungsaktivem 
Mesh-Bezug

Abklappbare Schiebegriffe

Bremsen: Unter-Sitz-Scherenbremse

Ohne Kippschutz

Ohne Armlehnen, Seitenteile gerade

Rahmenfarbe: Retro Rot

Bereifung: 

Antriebsrad: 24“ MAXX Performance Spei-
chen

Bereifung Hinterräder Sentinel Vollgummi-
reifen 1“

Neupreis: € 2.865,00*

Aktionspreis: € 1.290,00*

Ersparnis:  55%

Greifreifen: Aluminium Eloxiert

Steckachse: Quick Release 

Lenkrollen: 4“ x 1“ Poly / Schlitzgabel

* Das abgebildete Sitzkissen ist nicht im 
Aktionspreis enthalten 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der TRV Technik und Reha Ver-
triebs GmbH für den Verkauf von gebrauchten Rollstühlen
Stand: 04/2019 

I. Vertragsabschluss/  Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers 

1. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis 10 Tage. Der Kaufvertrag ist abge-
schlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des in der Bestellung näher 
bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils genannten Fristen schriftlich be-
stätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller 
unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 

2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen 
der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 

II. Zahlung 

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstan-
des und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. 

2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hier-
von ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers aus demselben Kaufvertrag. 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 

III. Lieferung und Lieferverzug 

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. 

2. Der Käufer kann zehn Tage nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins 
oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern, zu liefern. Mit dem Zu-
gang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf 
Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Ver-
käufers auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. 

3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz 
statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist 
gemäß Ziffer 2, Satz 1 dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. 

Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der 
Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des vereinbarten Kaufpreises. 
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung 
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schaden-
ersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so 
haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet 
nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 

4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, 
kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in 
Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2, Satz 3 und Ziffer 3 
dieses Abschnitts. 

5. Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht 
für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten 
des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen 
sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebs-
störungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, 
den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu 
liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 4 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen 
um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen ent-
sprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 

IV. Abnahme 

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht Tagen ab Zugang 
der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer 
von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

2. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10% des Kaufpreises. Der 
Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren 
Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein 
Schaden entstanden ist. 

V. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kauf-
vertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. 

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sonder- vermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung 
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigen-
tumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der 
laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf 
zustehenden Forderungen. 

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt 
verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang 
stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus 
den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht. 

2. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen nicht oder 
nicht vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und/oder bei 

schuldhafter Pflichtverletzung des Käufers Schadensersatz statt der Leistung verlangen, 
wenn er dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei 
denn, die Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. 

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand 
weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. 

VI. Haftung für Sachmängel 

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung des 
Kauf- gegenstandes an den Kunden. 

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung 
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, erfolgt der Ver-
kauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche. 

2. Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1 Satz 1 sowie der Ausschluss der Sachmängel-
haftung in Ziffer 1 Satz 2 gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters 
oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit. 

3. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden auf-
zukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt: 

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die 
der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will 
oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden 
begrenzt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehil-
fen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. 

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss 
gilt Ziffer 2 dieses Abschnitts entsprechend. 

4. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des 
Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Ga-
rantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 

5. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt folgendes: 

a) Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu machen. 
Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung 
über den Eingang der Anzeige auszuhändigen. 

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, kann sich der 
Käufer mit vorheriger Zustimmung des Verkäufers an eine andere Fachwerkstatt wen-
den. 

c) Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis 
zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche auf 
Grund des Kaufvertrages geltend machen. 

Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. 

VII. Haftung für sonstige Schäden 

1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Abschnitt VI. „Haftung für Sachmängel“ 
geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt III „Lieferung und Lieferverzug“ ab-
schließend geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer gelten 
die Regelungen in Abschnitt VI. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 3 und 4 entsprechend 

VIII. Gerichtsstand 

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließli-
cher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. 

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Ver-
käufers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 

IX. Außergerichtliche Streitbeilegung

1. Schiedsstellen 

a) Die Parteien können bei Streitigkeiten aus dem Kaufvertrag eine zuständige Schieds-
stelle anrufen. Die Anrufung muss unverzüglich nach Kenntnis des Streitpunktes, spä-
testens vor Ablauf von 13 Monaten seit Ablieferung des Kaufgegenstandes, durch Ein-
reichung eines Schriftsatzes (Anrufungsschrift) bei der Schiedsstelle erfolgen. 

b) Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen. 

c) Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer des Verfahrens 
gehemmt. 

d) Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sich nach deren Geschäfts- und Verfah-
rensordnung, die den Parteien auf Verlangen von der Schiedsstelle ausgehändigt wird. 

e) Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der Rechtsweg be-
schritten ist. Wird der Rechtsweg während eines Schiedsstellenverfahrens beschritten, 
stellt die Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein. 

f) Für die Inanspruchnahme der Schiedsstelle werden Kosten nicht erhoben. 

2. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.


